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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Beschlußfähigkeit

 

§ 24

 

(1) Zur Beschlußfassung in der Dienststellenversammlung ist die Anwesenheit mindestens der Hälfte der Landeslehrer

erforderlich.

(2) Die Beschlüsse der Dienststellenversammlung werden, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, mit

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt.

(3) Die Beschlußfassung über die Enthebung des Dienststellenausschusses (Vertrauenspersonen) bedarf der

Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen, mindestens jedoch der Hälfte der Stimmen der wahlberechtigten

Landeslehrer.

(4) Ist eine Dienststellenversammlung beschlußunfähig, so ist innerhalb einer Woche neuerlich eine

Dienststellenversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Landeslehrer beschlußfähig

ist.

(5) In der Dienststellenversammlung ist jeder wahlberechtigte Landeslehrer stimmberechtigt.

In Kraft seit 12.12.1967 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/sbg_lpg/paragraf/24
file:///

	§ 24 Sbg. LPG
	Sbg. LPG - Salzburger Landeslehrer-Personalvertretungs-Geschäftsordnung


